Richtlinie Uber den Bau und Betrieb von
Versammlungsstatten

(VStattR) Sachsen Anhalt
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Allgemeine Vorschriften
1. Anwendungsbereich

1.1 Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten fir den Bau und Betrieb von
Versammlungsstétten

a ) mit Verssmmlungsraurren, die einzeln mehr als 100 Besucherinnen bzw. Besucher fassen, wenn diese
eine Bihne oder eine Szenenfléche haben oder fir Filmvorfihrungen sowie Bild- oder Tonwiedergabe
bestimmt sind. Sie gelten auch fur Versammlungsraume dieser Art, die insgesamt mehr als 100
Besucherinnen bzw. Besucher fassen, wenn diese gemeinsame Rettungswege haben;

b. ) mit Versammlungsraumen, die einzeln mehr al's 200 Besucherinnen bzw. Besucher fassen. Sie gelten
auch fur Versammlungsstétten mit VV ersammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen
bzw. Besucher fassen, wenn diese gemeinsame Rettungswege haben;

c. ) mit Horfunk- und Fernsehstudios, die einzeln mehr als 200 Besucherinnen bzw. Besucher fassen;

d. ) mit nicht Gberdachten Szenenfl&chen, die mehr als 100 Besucherinnen bzw. Besucher fassen,;

e. ) mit nicht Uberdachten Sportflachen, die mehr als 5000 Besucherinnen bzw. Besucher fassen.
1.2 Die Anzahl der Besucherinnen bzw. Besucher wird wie folgt berechnet:

a. ) Sitzplétze: nach dem Plan fur Sitz und Stehplétze

b. ) Stehpléatze: je Quadratmeter vier Besucherinnen bzw. Besucher;

c. ) Stehplétze auf Stehstufen: je laufenden Meter Stehstufe zwei Besucherinnen bzw. Besucher.
1.3 Die Vorschriften dieser Richtlinie gelten nicht fir

a. ) Fliegende Bauten,

b. ) Raume, die dem Geltungsbereich der Richtlinie Uber den Bau und Betrieb von Gaststétten (siehe
Anlage4 ezuNr. 55.1.1 VV BauO LSA) unterliegen,

c. ) Raume, die Uberwiegend fir den Gottesdienst bestimmt sind,

d. ) Raume, die Uberwiegend Ausstellungszwecken dienen.

2. Begiiffe

2.1 Versammlungstétten sind bauliche Anlagen oder Telle baulicher Anlagen, diefir die
gleichzetige Anwesenheit vider Menschen bel Verangtatungen insbesondere erzieherischer,
gedliger, kulturdler, kiingtlerischer, palitischer, sportlicher oder unterhatender Art bestimmt
snd.



2.2 Versammlungsraume sind Raume fr Verangtdtungen. Hierzu gehdren auch Vortragssile,
Horsdle und Aulen.

2.3.1 Vallbiihnen sind Raume, die fir schauspielerische oder 8hnliche kiingtlerische
Darbietungen bestimmt sind, deren Grundflache 100 m? Uberschreitet und deren Decke mehr
as 1 m Uber der Buhnentffnung zum Versammlungsraum liegt. Als Grundfl&che gilt die
Fléche hinter dem Schutzvorhang.

2.3.2 Kleinbiihnen sind R&ume, deren Grundfléche 100 m? nicht Uberschreitet, die keine
Buihnenerweiterungen haben und deren Decke nicht mehr ds 1 m Uber der Buhnentffnung
zum Versammlungsraum liegt. Als Grundfl&che gilt die Hache hinter dem Vorhang.

2.3.3 Buhnen, die ausschlieldich der Filmvorfuhrung dienen, gdlten nicht ds Bihnenim
Sinne dieser Vorschrift.

2.3.4 Hauptbihnen sind Blihnen mit ener Buhnendffnung zum Versammlungsraum, deren
Decke gegen die Decke des Versammlungsraumes abgesetzt i<t

2.3.5 Buhnenerweiterungen sind Seiten- oder Hinterbtihnen, die der Hauptbiihne zugeordnet
snd.

2.3.6 Vorbtihnen sind Teile von Blhnen, die ds Szenenfléche vor dem Schutzvorhang der
Hauptbiihne liegen.

2.4 Spidflachen sind Fachen fir das spieerische Geschehen.
2.5 Szenenflachen sind FHéchen fur kiingtlerische oder andere Darbietungen.

2.6 Sportflachen sind Flachen fir sportliche Ubungen und Wettkampfe.

2.7 Sportstadien sind Versammlungsstéiten mit nicht Uberdachten Sportfléchen, die
Uberdachte oder nicht Uberdachte Triblnen fur Besucherinnen oder Besucher haben kdnnen.

2.8 Mehrzweckhalen sind Gebéude mit einem Versammlungsraurn oder mit mehreren
Versammlungsrdumen fr verschiedene Verangtdtungsarten, in denen sich Bilhnen und/oder
Szenenfl&chen befinden
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Allgemeine Bauvor schriften

3. Rettungswege auf dem Grundstiick

3.1 Rettungswege miissen unmittel bar auf Gffentliche Verkehrsflachen fiihren. Die
Rettungswege miissen neben dem songtigen Verkehr den Besucherstrom aufnehmen kénnen.
FUr die Breite der Rettungswege gilt Nr. 11.2 entsprechend.

3.2 Versammlungsstéiten, in denen regel médig mehrere Verangdtungen kurzfrisig
aufeinander folgen, miissen en Wartefléche fir mindestens die Hafte der grof@méglichen
Besucherzahl haben; fr vier Besucherinnen bzw. Besucher ist mindestens 1 m? zugrunde zu
legen. Mehrere Versammlungsréume in einem Gebaude kdnnen eine gemeinsame
Wartefléche haben.

3.3 Ba Versammlungsstétten fir mehr ds 2500 Besucherinnen bzw. Besucher miissen die
Rettungswvege mindestens auf zwel, moglichst entgegengesetzt zueinander liegende



offentliche Verkehrsfléchen fihren. Diesigt nicht erforderlich, wenn die ds Rettungswege
dienenden FHéchen dle darauf angewiesenen Personen aufnehmen konnen.
Versammlungsstéiten nach Satz 1 miissen von Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr dlsatig

erreicht werden kdnnen, soweit nicht an die Grundstiicksgrenze oder an ein anderes Gebaude
angebaut wird.

3.4 Zufahrten und Durchfahrten fir die Feuerwehr miissen mindestens 3 m breit sein. Die
Zufahrt fir die Feuerwehr ist von den Rettungswegen nach Nr. 3.1 zu trennen.

4. Mal3nahmen fir besondere Personengruppen

4.1 Der stufenlose Zugang nach 8 56 Abs. 4 BauO LSA gt entsprechend Anlage 1 zu
kennzeichnen.

4.2 Eine augreichende Zahl von Plétzen fir Rallsttihle ist auf ebenen Standflachen
e nzurichten; Se missen sufenlos ereichbar sein. Den Plétzen fir Rollsttihle sind
Besucherplétze fir Beglatpersonen zuzuordnen.

4.3 Pléze fur Rollstiihle und ihre Zugange sind durch Hinweisschilder zu kennzeichnen.

4.4 Fir Behinderte mul3 eine ausreichende Zahl gegigneter, stufenlos erreichbarer Toiletten
vorhanden sain. Auf diese Toiletten ist besonders hinzuweisen. Die Kennzeichnung der
Toilettenrdume muf3 der Anlage 1 entsprechen.

4.5 Mindestens 3 v. H. der notwendigen Stellplétze, mindestens jedoch ein Stellplatz mul3 fir
Behinderte vorhanden sein. Es kann verlangt werden, dal3 auf diese Stellplétze besonders
hingewiesen wird. Die Kennzeichnung der Stellplétze muld der Anlage 1 entsprechen.

5. Sicherheitsbe euchtung
5.1 Eine Sicherheitshe euchtung muf3 vorhanden sein

a ) inVersammlungsraumen,
b. ) auf Vollbihnen einschlieflich der Bihnenerweiterungen,

c. ) bei mehr as20 m? grof3en Umkleiderdumen, bei Biihnenbetriebsraumen, Probebiihnen, Chor- und
Ballettlibungsraumen, Orchesterproberdumen, Stimmzimmern, Aufenthaltsraumen fir Mitwirkende,
Werkstétten, Magazinen, soweit |etztere zugleich als Arbeitsrdume dienen und mit der
Versammlungsstétte im baulichen Zusammenhang stehen,

d. )inBildwerferrdumen,
e. ) inelektrischen Betriebsraumen,

f. ) inVersammlungsstatten mit nicht Uberdachten Szenen- und Sportfléchen, die wéhrend der Dunkel heit
benutzt werden,

g. )inden Rettungswegen aus den unter Buchstaben a bisf genannten Raumen oder Anlagen bis zu
offentlichen Verkehrsflachen.

5.2 Die Sicherheitsheleuchtung mu3 eine, bal Ausfdl der Stromversorgung der algemeinen
Bdeuchtung sich salbsttétig innerhab einer Sekunde einschaltende Sicherheitsstromquelle



haben, die fir einen mindestens dreistiindigen Betrieb der Sicherheitsbe euchtung ausgelegt
is.

5.3 Die Bdeuchtungsstérke der Sicherheitsbel euchtung muf
a) mindestens 1 Ix,
davon abweichend

b) auf Hauptbiihnen und Szenerflachen 31X,
¢) in Manegen und auf Fahrbahnen fir Renngport 15 Ix

betragen.

5.4 In Versammlungsraumen, die aus betrieblichen Griinden verdunkdt werden, wiein
Zuschauerrdumen von Thestern und Filmthestern, auf Buihnen und Szenenfléchen sowiein
Manegen, mul3 die nach Nr. 5.3 geforderte Beleuchtungsstérke nach Ausfall der
Stromversorgung der dlgemeinen Beleuchtung vorhanden sein. Solange die Stromversorgung
der dlgemeinen Beleuchtung nicht gestort ist, mul3 die Sicherheitsbeleuchtung nur so welt in
Betrieb sain, dal3 auch be Verdunkelung mindestens die Turen, Gange und Stufen erkennbar
snd.

5.5 Be Versammlungsraumen nach Nr. 5.4 mit nicht mehr as 200 Plétzen braucht in den
Zuschauerraumen die Sicherheitsbel euchtung nur so bemessen zu sein, dal3 bel Verdunkelung
mindestens die Turen, Gange und Stufen gut erkennbar sind.

6. Blitzschutzanlagen
Versammlungsstétten miissen Blitzschutzanlagen haben.

7. Réume fur Sanitéts-, Feuerwehrpersona und Ordnungskréfte

7.1 Fur Sanitétspersona (Nr. 57.3, Feuerwehrpersonal (Nr. 56) und Ordnungskréfte (Nr.
58.3.1) snd Raume von ausreichender Grol3e an geeigneter Stelle anzuordnen.

7.2 1¢ en Bihnenhaus vorhanden, so muf? sich der nach Nr. 7.1 eforderliche Raum fir die
Brands cherhetswache darin befinden.
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Abschnitt 1
Baustoffe, Bauteile

8. Wande

8.1 Tragende Wande, Pfeiler und Stiitzen sind in Geb&uden mit mehr as einem Vollgeschol?
feuerbestdndig herzugtellen. Sie miissen in Gebauden mit einem Vollgeschol3 Gber der
festgesetzten Gel@ndeoberflache mindestens feuerhemmend sain.

8.2 Bel Aul¥enwinden kénnen zur Verhinderung der Brandausbreitung auf andere Geschosse
feuerbesténdige Stiirze, Kragplatten oder Briistungen gefordert werden.



8.3 Trennwande zwischen Versammlungsraumen, fremden Raumen und Furen miissen
feuerbestandig sein und diirfen nur Offnungen zu Fluren haben. Sie kdnnen in Gebéuden mit
einem Vollgeschol3 Uber der festgesetzten Gelandeoberfldche aus nichtbrennbaren Baustoffen
hergestd|t sain, wenn Ausgange mit mindestens der Hafte der nach Nir. 11.2 erforderlichen
Breite unmittelbar ins Freie flhren.

8.4 Glaswande missen so hergestd |t oder gesichert sein, dald Sie bel Gedrange nicht
eingedriickt werden kdnnen.

9. Decken, Tragwerke und Fuf3dden

9.1 Decken Uber und unter Fluren und Versammlungsraurnen miissen feuerbesténdig sain.
Alle tibrigen Decken snd mindestens feuerhemmend und in ihren tragenden Tellen aus
nichtbrennbaren Baustoffen herzustellen, sofern nicht § 33 Abs. 1 BauO LSA hohere
Anforderungen stdllt. Ful3odenbedge und Deckenverkleidungen in Versammlungsstétten
kdnnen aus brennbaren Baugtoffen bestehen.

9.2 Ein unterhalb der Decke oder des Daches angebrachter oberer Abschluf3 des
Versammlungsraumes mul3 aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Abweichungen sind in
Gebauden mit einem Vollgeschold Uber der festgesetzten Gel@ndeoberfléche zuldssig, wenn
die Versammlungsraume nicht mehr a's 800 Personen fassen, keine Vollblihnen enthdten und
Sch Uber der Decke oder dem oberen Raumabschlul’ keine L iftungdeitungen oder R&ume
oder Stande fur Scheinwerfer (Nr. 16) befinden.

9.3 Tragende Teile von Rangen, Emporen, Gaerien, Balkonen und dhnlichen Gebéudeteilen
mUssen feuerbesténdig sein. Dies gilt nicht fir erdgeschossige Versammlungsstétten, die nicht
mehr a's 800 Besucherinnen bzw. Besucher fassen.

9.4 Die tragenden Telle der Triblinen an Sportstadien fur Fuf3alspide mit mehr as 15 000
Besucherpl&tzen miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestdllt sein; Se miissen
feuerbestdndig sein, wenn der Raum unter der Tribiine genutzt werden kann. Der Ful3boden
angteigender Platzreihen an Triblnen darf auch aus brennbaren Baustoffen bestehen.

9.5 Tragwerke fir die Fuldoden ansteigender Platzreihen und von Podien auf Decken nach
Nr. 9.1 missen aus mindestens schwerentflammbaren Baugtoffen bestehen. In den
Zwischenrdumen von Tragwerken dirfen Leitungen verlegt werden, wenn das Tragwerk aus
nichtbrennbaren Baustoffen besteht. Zugangsiffnungen miissen verschlieldar sain; die
Verschllisse miissen diesalbe Widerstandsfahigkeit gegen Feuer aufweisen wie die Wand oder
Decke, in der Se eingebaut sind.

9.6 Das Tragwerk von Déchern und der Trager der Dachhaut von Sportstétten mul aus
mindestens feuerhemmenden Bauteilen hergestelIt werden.

9.7 Im Bereich der Rettungswege sowie im Zuschauerbereich an Sportstadien flir
Fulddlspide mit mehr ds 15 000 Besucherplézen snd nichtbrennbare Baustoffe zu
verwenden. Fulfbodenbe &ge miissen mindestens schwerentflammbar sein.

10. Wand- und Deckenverkleidungen

10.1 Verkledungen an Wanden in Versammlungsraumen miissen einschliefdich der
Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen aus mindestens schwerentflammbaren
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10. Wand- und Deckenverkleidungen
10.1 Verkleidungen an Wänden in Versammlungsräumen müssen einschließlich der
Unterkonstruktionen, Halterungen und Befestigungen aus mindestens schwerentflammbaren


Baustoffen hergestdllt sein; Verkleidungen aus normdentflammbaren Baustoffen sind
zuldssg, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Dammstoffe miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

10.2 Verkleidungen von Decken in Versammlungsréumen missen einschliefdich der
Unterkongtruktionen, Halterungen und Befestigungen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Verkleidungen aus mindestens normd entflammbaren Baugtoffen sind zuldssg,
wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Dammstoffe miissen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

10.3 In Rettungswegen (Nr. 11.1) missen Wand- und Deckenverkleidungen einschliefdich der
Unterkonstruktionen, Haterungen und Befestigungen sowie die Dammstoffe aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Abschnitt 2
Rettungswege

11. Rettungswvege in Gebauden und auf Triblnen

11.1 Zu den Rettungswegen gehdren dle begehbaren Fiachen (z. B. Foyer) und Génge in den
Réumen, die notwendigen Treppen und die Flure, die zu den notwendigen Treppen und
Ausgangen fuhren.

11.2 Die lichte Mindestbreite eines jeden Teiles von Rettungswegen muf3 fir die darauf
angewiesenen Personen betragen bel

a ) Versammlungsrdumen 1 m je 150 Personen,

b. ) Freilichttheatern und Stufengangen von Tribunen in Sportstétten mit nicht Uberdachten Spielfléchen 1
m je 450 Personen,

c. ) bei anderen Rettungswegen in Sportstétten mit nicht Gberdachten Spielflachen 1 m je 750 Personen.

Zwischenwerte snd zuléssg. Die lichte Mindestbreite muf3 jedoch betragen fir
a ) Rettungswege 1,00 m,
b. ) Rettungswegein Versammlungsraumen mit fester Bestuhlung 0,80 m,
c. ) HFure2,00m,
d. ) Turenim Zuge von Rettungswegen 0,90 m,

e. ) Tirenvon Logen mit biszu 20 Pldtzen 0,75 m.

11.3 Haben mehrere in verschiedenen Geschossen gelegene Versammlungsréumein
Gebéduden gemeinsame Rettungsvege, S0 ist bei deren Berechnung die Besucherzahl des
gréf¥en Raumes ganz, die der Ubrigen Raume zur Halfte zugrunde zu legen.

12. Flure

12.1 Jeder nicht zu ebener Erde liegende FHlur mul3 zwe mdglichst entgegengesetzt liegende
Ausgange zu notwendigen Treppen haben. VVon jeder Stelle des Flures mul3 eine Treppein
hochstens 30 m Entfernung erreichbar sain.
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Baustoffen hergestellt sein; Verkleidungen aus normalentflammbaren Baustoffen sind
zulässig, wenn keine Bedenken wegen des Brandschutzes bestehen. Dämmstoffe müssen aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.


12.2 Stufen im Zuge von Huren sind unzuldssig. Eine Folge von mindestens drei Stufen kann
gedtattet werden, wenn Stufenbel euchtung und Beleuchtung von oben vorhanden sind und die
Stufenbeleuchtung an die Sicherheitshe euchtung des Rettungweges angeschlossen ist.

12.3 Rampen im Zuge von Huren dirfen hochstens 6 v. H. geneigt sain.

12.4 In Versammlungsstétten mit Uberdachten Spidfléchen nach Tell V miissen Flure fur
Besucherinnen oder Besucher (Ringflure), und Flure, die zu notwendigen Treppen oder
Ausgangen fihren, unmittelbar ins Freie oder in eigene Treppenréume mit unmittelbarem
Auggang ins Freie fuhren. Die Ringflure miissen ins Frele fihrende Fenster oder
Rauchabzugsoffnungen haben. Fur die Rauchabzugsffnungen gilt Nr. 15.1 entsprechend.

12.5 An einen Ringflur dirfen htchstens zwel gestuft angeordnete Besucherfléchen zu je
hdchgtens sechs Rethen fir Besucherplétze angeschlossen sein. Die Ausgange der untersten
gestuft angeordneten Besucherflache dirfen nicht zur Spidfléche filhren. Verbindungen zu
den Ringfluren, die von Mitwirkenden benutzt werden, dirfen auf die Breite der
Rettungswege nicht angerechnet werden.

13. Treppen, Treppenraume

13.1 Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschof3 mit Versammlungsraumen mul3 tber
mindestens zwei voneinander unabhangige Treppen in Treppenraumen (8 36 BauO LSA)
zuganglich sain (notwendige Treppen). Nebene nanderliegende Treppenraume dirfen durch
verschliel¥pare und feuerhemmende Turen ohne Klinken verbunden sain, auch wenn die
Treppen zu verschiedenen Geschossen filhren. Bel einer der notwendigen Treppen zu R&umen
und Huren, die nicht mehr ds 6 m tber oder nicht mehr ds 4 m unter den a's Rettungswege
dienenden Verkehrsfl&chen liegen, ist kein Treppenraum erforderlich.

13.2 Ba Versammlungsstétten mit Vollbiihnen mul3 jedes Geschof3 mit
Versammlungsraumen Uber mindestens zwel getrennte, nur zu ihm fiihrende Treppen
zuganglich sain; die beiden obersten Geschosse diirfen Uber gemeinsame Treppen zuganglich
sain, wenn im obersten Geschol3 fur nicht mehr a's 200 Besucherinnen bzw. Besucher Pléize
vorhanden sind.

13.3 Treppenraume notwendiger Treppen fur Besucherinnen bzw. Besucher diirfen
unmittelbar nur mit solchen Raumen des Kellergeschosses in Verbindung stehen, die fir
Besucherinnen oder Besucher bestimmt sind.

13.4 Treppenraume notwendiger Treppen, die durch mehr s zwel Geschosse mit
Versammlungsrdumen fulhren, miissen Rauchabzugsainrichtungen haben, die 8 36 Abs. 10
BauO LSA entsprechen. Die Vorrichtung zum Offnen der Rauchabziige muf an einer
jederzeit zuganglichen Stdle liegen und an der Bedienungsstdle die Aufschrift "Rauchabzug®
haben. An der Bedienungsvorrichtung mul3 erkennbar sain, ob der Rauchabzug offen oder
gechlossenis.

13.5 Notwendige Treppen sowie die Decken Uber und unter diesen Treppen miissen
feuerbestandig sein, innerhab von Gebauden miissen se an den Untersaiten geschlossen sain.
Notwendige Treppen und Treppen, die dem algemenen Besucherverkehr dienen, miissen auf
beiden Seiten feste und griffsichere Handlaufe ohne freie Enden haben.

13.6 Treppen, die mehr as 2,50 m breit snd, missen durch einen mittleren Handlauf
unterteilt sein.



13.7 Treppenstufen notwendiger Treppen miissen einen Auftritt von mindestens 28 cm und
hochstens 37 cm und duirfen eine Steigung von mindestens 14 cm und héchstens 17 cm haben.
Bel gewendeten Treppen darf der Auftritt der Stufen an der schmasten Stelle nicht kleiner

as 23 cm und in einem Abgtand von 1,25 m, gemessen von der inneren Begrenzung der
nutzbaren Laufbreite, nicht grof¥er s 40 cm sain.

14. Ausgange und Tiren

14.1 jeder Versammlungsraum mul3 mindestens zwel moglichst entgegengesetzt gelegene
Ausgénge haben; dies gilt auch fir angtelgende Reihen fir Besucherpléze von
Freilichttheatern und Sportstétten mit nicht Gberdachten Spidflachen. Der Weg von jedem
Besucherplatz bis zum néchsten Ausgang aus dem Versammlungsraum darf nicht langer ds
25 msEn.

14.2 Die Ausgange sollen bal Versammlungsréumen mit einer Blhne oder Szenenfléche so
angeordnet sein, dal3 sich die Mehrzahl der Besucherinnen oder Besucher beim Verlassen des
Raumes von der Biihne oder der Szenenflache abwenden muf3.

14.3 Die im Zuge von Rettungswegen liegenden Tiren miissen in FHuchtrichtung auch ohne
fremde Hilfamittel gedffnet werden konnen; Riegd sind unzuldssig. Elektrische
Verriegeungen von Turen in Rettungswegen sind zuldssg, wenn se den bauaufschtlichen
Anforderungen entsprechen und ihre Betriebssicherheit nachgewiesen i<t

14.4 Automatische Schiebetlren sind zul&ssig, wenn Se der Richtlinie fir automatische
Schiebetiiren und eektrische Verriegelungen von Tiren in Rettungswegen (RASEV)
entsprechen. Nichtautomatische Schiebettiren sowie Pendel- und Drehtiiren andin

Rettungsivegen unzul&ssg.

14.5 Alle Ausgangstiiren miissen durch Schilder nach Anlage 2 gekennzeichnet sain. Die
Rettungswvege ins Freie snd durch Richtungspfelle gut sichtbar zu kennzeichnen.
Ausgangstiiren und Rettungswege sind, wo Sicherheitsbel euchtung vorgeschrieben ist, so zu
beleuchten, dal? die Kennzeichnung auch bel Audfdl der Allgemeinbe euchtung gut erkennbar
is.

14.6 Stufengénge in Sportstétten fur Fuldalspiee mit mehr as 15 000 Besucherpl&tzen sind
durch Signdfarben und Ausgange durch Schilder nach Anlage 2 zu kennzeichnen.

14.7 Héhenunterschiede sind durch Rampen mit einer Neigung von héchstens 6 v. H. oder
durch mindestens drei Stufen (Nr. 12.2) zu Uberwinden. Die Stufen dirfen nicht in die Hure

hineinragen.

14.8 Zwischen Ausgangstiren und Stufen oder Rampen miissen Podeste von ener der
TurflUgel breite entsprechenden Tiefe vorhanden sain.

14.9 Ausgange aus Versammlungsraumen, Freilichttheatern und Sportstéiten miissen
unmittelbar ins Freie, auf Flure oder in Treppenrdume fuhren.

Abschnitt 3
Technische Einrichtungen

15. Rauchabfihrung



15.1 Versammlungsrdume mit Bihnen und Szenenflachen miissen in der Decke oder im
oberen Bereich von Wanden unmittelbar unter der Decke Rauchabzugsiffnungen oder
entsprechend angeordnete Fengter haben. Der lichte Mindestquerschnitt R in m? in Beziehung
zur Grundfl&che F in n? ist nach der Formel

R=0,5x 1-00 [

zu errechnen. Dabel bedeutet F die Grundfl&che des Versammlungsraumes in n?. Der
Rauchabzug mul aulRerhadb des Versammlungsraumes von zwel voneinander unabhéngig
gelegenen, jederzeit zuganglichen scheren Stellen aus bedient werden konnen. |t eine Biihne
vorhanden, so muf? ene Bedienungsstelle auf der Buhne liegen. An der
Bedienungsvorrichtung muf3 erkennbar sein, ob der Rauchabzug offen oder geschlossen ist.

15.2 Der Rauch kann Uber eine L ftungsanlage mit Ventilator abgefhrt werden, wenn se
nach folgenden Formeln berechnet und hergestdit i<t

a) Versammlungsraume ohne Bilhne oder mit Kleinbihne
Vh=45x F[ml/h]

F igt die Grundfl&che des Versammlungsraumes in m2.

b) Versammlungsréume mit Spidfléche
Vh=200x F[mi/h]

F ig die Grundfléche der Spidfléchein m2,

¢) Versammlungsraume mit Vollbihne
Vh =3300 x -F-100 [ml/h]

F ist die Gesamitfléche der Vollblhnein m?.

16. Technische Decken, Scheinwerferstande, Scheinwerferrdume, Hub- und Fahrpodien

16.1 In Gittern und Rosten von technischen Decken tiber Besucherplétzen dirfen die
Offnungen nicht breiter als 2 cm sein. Klappen miissenin geschlossenem Zugtand festgestel It
werden konnen. Bei gedffnetem Zustand der Klappen miissen die Offnungen umwehrt oder
auf andere Weise geschert sain. Dies gilt nicht fur Studios,

16.2 Scheinwerferstdnde und Scheinwerferrdume miissen am Standplatz des
Bedienungspersonas eine lichte Hohe von mindestens 2,20 m haben.

16.3 Wande, Decken und Ful3dden von Gruben oder Nischen fur Hub- und Fahrpodien
mUssen feuerbest&ndig, Tiren zu den Gruben oder Nischen feuerhemmend und
sebgtschlief¥end sain.

17. Buhnenlichtste lwarten

17.1 In Versammlungsréumen duirfen Buhnenlichtstel lwarten nicht aufgestellt werden, es sai
denn, dal3in ihnen nur Steuerstromkrei se geschaltet werden.



17.2 Buhnenlichtstellwarten, in denen Wirkstromkreise unmittelbar geschatet werden,
mUssen in besonderen Raumen untergebracht werden. [hre Wande und Decken miissen
mindestens feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baugtoffen sain. Die Turen miissen
mindestens feuerhemmend sein. Be Fengtern gegen den Zuschauerraum ist ausreichend
widerstandsfzhiges Glas zu verwenden. Ein Fenster darf zum Offnen eingerichtet sein.

17.3 Fur Reglerraume gilt Nr. 17.2 entsprechend.

18. Feuerl6scher, Feuermelde-, Feuerldschr und Alarmeinrichtungen

18.1 In Versammlungsraumen oder in ihren Nebenréaumen oder Huren sind geeignete
Feuerl 6scher in ausreichender Zahl gut Schtbar und leicht zugénglich anzubringen.

18.2 In den Vorrdumen oder Fluren vor Versammlungsréumen fir mehr as 800
Besucherinnen bzw. Besucher miissen mindestens zwel Wandhydranten in der Néhe der
Eingangstiren zu den Versammlungsraumen vorhanden sain.

18.3 In Versammlungsraumen fir mehr a's 1500 Besucherinnen bzw. Besucher miissen
Einrichtungen vorhanden sain, um die anwesenden Betriebsangehdrigen darmieren zu
konnen. Diese Versammlungsréume miissen ferner Einrichtungen haben, Uber die jederzeit
eine Benachrichtigung der Feuerwehr maglich i

18.4 In Sportstéiten fir Fuloalspiele mit mehr as 15 000 Besucherpléizen ist eine

L autsprecherzentrale anzuordnen, von der die Sportstétte gut Uberblickt werden kann. Es kann
verlangt werden, dal3 die Lautsprecher Uber die Sportstétte so verteilt werden, dal3
Mitteilungen auch nur fur bestimmte Besucherpléize, Kassenbereiche sowie Ein- und
Ausgangsherei che durchgegeben werden konnen. In réumlicher Verbindung zur
Lautsprecherzentrde ist eine Einsatzzentrde fir die Polizel anzuordnen. Von dort muf3 die
Lautsprecheranlage mit V orrangschaltung benutzt werden kénnen.

Abschnitt 4
Hohenlage, Lichte Hohe, Umwehrungen, Besucherpléize, Toiletten

19. Lage der Versammlungsraume

19.1 Der tiefsigelegene Teil der Ful3odenoberflache von Versammlungsréumen mit
Hauptbiihnen darf nicht héher Uber der ds Rettungsweg dienenden Verkehrsfléche liegen ds

a ) 22mbei einem Fassungsvermogen von mehr als 400 Personen,
b. ) 15 mbei einem Fassungsvermdgen von mehr als 800 Personen,
c. ) 8mbei einem Fassungsvermogen von mehr als 1500 Personen.
19.2 Versammlungsiume in Kelergeschossen snd zul&ssg, wenn
a. ) ihre FulRbodenoberfléche nicht tiefer als 5 m unter der festgelegten Gelandeoberfléche liegt und

b. ) sienicht mit Vollbiihnen verbunden sind oder keine Szenenflachen von mehr als 100 m2 haben.

20. Lichte Hohe



Versammlungsrdume miissen eine lichte Hohe von mindestens 3 m haben. Sie miissen Uber
und unter Réngen, Emporen, Balkonen und dhnlichen Anlagen sowie bel ansteigenden Reihen
fur Besucherpléze im Bereich der hochsten Stuhlreihe mindestens 2,30 m im Lichten hoch
sn.

21. Angteigende Reihen flr Besucherpléize, Stufengange

21.1 Angteigende Reihen fur Besucherplétze sind fur je htchstens 4 m Hohenunterschied in
Gruppen mit eigenen Ausgangen zusammenzufassen. Die Gruppen sind durch Umwehrungen
gegeneinander abzutrennen. Dies gilt nicht fur Horsdle und &hnliche Raume sowie fur
Versammlungsstétten mit nicht Gberdachten Szenen oder Sportfl&chen.

21.2 I st der Hohenunterschied der Reithen fir Besucherpléize grof3er ds 0,40 m (stell
angeigende Reihen fr Besucherpléze), so ist jede Reihe flr Besucherplétze zu umwehren.
Dies gilt nicht, wenn die Rethen durch Pulte oder durch Riickenlehnen eines festen Gestiihls
voneinander getrennt Sind und die Ruickenlehnen den Ful3oden der dahinter liegenden Rethe
um mindestens 0,65 m Uberragen.

21.3 Stehstufen fir Stehplatzreihen sollen hdchstens 0,45 m tief und mindestens 0,20 m hoch
sn.

21.4 Werden mehr ds funf Stehstufen von Stehplatzreihen hintereinander angeordnet und
sind Umwehrungen nach Nr. 21.2 nicht vorhanden, so sind vor der vordersten Stufe und nach
jeweils zehn weiteren Stufen Umwehrungen von mindestens 1,10 m Hohe anzubringen
(Wellenbrecher). Sie missen einzeln mindestens 3 m lang und diirfen seitlich hochstens 2 m
voneinander entfernt sain. Die satlichen Entfernungen konnen bis auf 5 m vergrofert werden,
wenn die L iicken nach hdchstens funf Stehplatzreihen durch versetzt angeordnete
Wellenbrecher Uberdeckt sind.

21.5 Stufen in Gangen (Stufengdnge) miissen eine Steigung von mindestens 0,10 m und
hdchstens 0,20 m und einen Auftritt von mindestens 0,26 m haben. Der Ful3oden von
Hatzreihen mufd mit dem anschlief3enden Ausdtritt des Stufenganges auf einer Hohe liegen.

22. Umwehrungen, Zaune, Einfriedungen

22.1 Besucherplétze, die mehr as 20 cm tber dem Fufl3oden des Versammlungsraumes
liegen, Snd zu umwehren, sowet Se nicht durch Stufen und Rampen mit dem Ful3oden
verbunden sind. Dies gilt nicht zwischen angteigenden Rethen fir Besucherplétze.

22.2 Die Besucherplédtze snd be Verangtatungen gegeniiber Schwimmbecken in einem
Abstand von mindestens 0,50 m vorn Beckenrand zu umwehren. Dies gilt nicht, wenn der
Abstand der Besucherplétze vom Beckenrand mehr as 2,50 m betrégt.

22.3 Umwehrungen und Briistungen von Sitzpldzen miissen mindestens 0,90 m hoch sain;
bel mindestens 0,20 m Breite der Briistung geniigen 0,80 m, bel mindestens 0,50 m Breite
0,70 m.

22.4 Die Sitzplatzbereiche von Sportstétten mit mehr ds 15 000 Besucherplétzen fir
Furdalspide snd von den Stehplatzberei chen durch mindestens 2 m hohe Zaune
abzutrennen. Die Stehplatzbereiche sollen durch mindestens 2 m hohe Zaune in Blocke fir
hochstens 2500 Personen unterteilt werden. Wenn es die Sicherhelt erfordert, konnen



zwischen den Zuschauerbldcken durch mindestens 2 m hohe Zaune abgetrennte Gassen von
mindestens 2 m Breite, verlangt werden.

22.5 Sportgtétten fur Fuldalspide mit mehr as 15 000 Besucherplétzen miissen zur
Abgrenzung der Zuschauerbere che vom Stadioninnenraum mindestens 2 m hohe Z&une
haben. In diesen Zaunen sind, den Stufengéngen zugeordnete mindestens 2 m breite Tore
anzuordnen, die sich im Gefahrenfdl zum Stadioninnenraum leicht Gffnen lassen
(Rettungstore). Die Rettungstore diirfen nur vom Stadioninnenraum oder von zentraen
Stelen aus zu 6ffnen sEin.

23. Bestiihlung

23.1 In Rethen angeordnete Sitzplétze miissen unverriickbar befestigt sein; werden nur
gelegentlich Stiihle aufgestellt, so Snd se mindestens in den eéinzelnen Reihen fest
miteinander zu verbinden. Sitzpldze miissen mindestens 0,50 m breit sain. Die Sitzreihen
mUssen ene frele Durchgangsbreite von mindestens 0,45 m haben.

23.2 An jeder Seite eines Ganges durfen hochstens 16 Sitzplétze, in stell ansteigenden
Fatzreihen hochstens zwolf Sitzplétze, angeordnet sain,

23.3 Zwischen zwel Seitengangen dirfen abwelchend von Nr. 23.2 stait 32 hochstens 50
Sitzpl&tze angeordnet sein, wenn

a ) fur héchstensdrei Reihen an jeder Seite des V ersammlungsraumes ein Ausgang von mindestens 1 m
Breite oder

b. ) fur hochstensvier Reihen an jeder Seite des V ersammlungsraumes ein Ausgang von mindestens 1,50
rn Breite

vorhanden ig. Dies gilt nicht fir stell ansteigende Reihen fir Besucherplétze (Nr. 21.2).

23.4 Bel Sportstadien dirfen veranderliche Platzreihen, einschlieldich zerlegbarer Triblinen
und dhnlicher Anlagen, die zweifache Zahl und ortsfeste Rethen fir Besucherpléize die
dreifache Zahl der zuléssgen Sitzpl&tze nach Nr. 23.2 haben.

23.5 In ener Loge dirfen nicht mehr as zehn verriickbare Stiihle aufgestdl It werden; fur
jeden Stuhl mui’ eine Grundflache von mindestens 0,65 m? vorhanden sain. Logen mit mehr
as zehn Sitzpldtzen miissen eine feste Bestuhlung haben.

23.6 Von jedem Tischplatz darf der Weg bis zu einem Gang, der zu einem Ausgang fihrt,
nicht [énger ds5msan.

23.7 Sitze in Sportstadien fur Fula lspiele mit mehr ds 15 000 Besucherpléizen missen
mindestens schwerentflammbar sain.

23.8 Ba atigischen Vorfuhrungen in der Luft dirfen unterhab dieses Bereichs nur dann
Besucherplétze angeordnet werden, wenn Fangnetze in ausreichender Grof3e und Festigkeit
angebracht snd oder wenn eine Gefahrdung der Zuschauer durch abstlirzende Artisten oder
Geréte auf andere Weise, wie z. B. durch Fangleinen oder Sicherheitsgurte, ausgeschlossen
i

24. Toiletten



Fur Versammlungsstétten mit nicht Gberdachten Sportfléachen (Nr. 1.1 Buchst. €) missen je
1000 Besucherplétze mindestens vorhanden sain:

a) dret WC fur Damen,
b) en WC und funf Urinale fur Herren

Tal IV
BUhnen- und Szenenfldchen

Abschnitt 1
Allgemeine Bauvor schriften

25. Bhnentechnische Einrichtungen Uber der Buhne

25.1 Tragende Bauteile fur den inneren Ausbau der Buihne miissen aus nichtbrennbaren
Baustoffen bestehen. Beldge des Schntirbodens dirfen aus Holz sain.

25.2 Tragende Seile der Biihnenmaschinerie, ausgenommen Zugsaile von Handziigen, miissen
aus Draht bestehen.

25.3 Gegengewichtsbahnen miissen umkleidet sein und bel Verwendung von
auswechsdgbaren Gewichten Auffangvorrichtungen haben.

25.4 Arbeitsflachen tber Buhnen oder Szenenfléchen miissen aus nichtbrennbaren
Baugtoffen bestehen und mindestens zwel Ausgange zu Rettungswvegen aul¥erhab des
Versammlungsraumes bzw. der Biihnen oder Szenenflache haben. Sie miissen sicher
begehbar sain. Die freien Saten von Arbetsflachen snd 1 m hoch zu umwehren. Der
Abstand zwischen Arbetsflachen und Raumdecken muld mindestens 2 m betragen.

26. Bhnentechnische Einrichtungen Gber der Vorbihne

26.1 Ein Schniirboden und sonsgtige technische Einrichtungen sind auch tber der Vorbiihne -
ausgenommen bel Kleinbiihnen - zuldssig; e miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen. Prospektziige miissen vone nander mindestens 0,50 m entfernt sein.

26.2 Die Einrichtungen nach Nr. 26.1 dirfen die Rauchabftihrung des Versammlungsraumes
nicht behindern.

27. Magazine, Werkstétten und R&ume fir Packmaterid

27.1 Offene Feuergtétten sind nur in Werkgtattraumen zuléssig, wenn diese von anderen
Réaumen durch feuerbestandige Wande oder Decken abgetrennt sind sowie feuerbestandige
Turen oder Sicherheitsschleusen (Nr. 37) haben.

27.2 Fur das Aufbewahren von Packmaterid muf3 ein ausreichend grol3er Raum mit
feuerbesténdigen Wanden und Decken und mindestens feuerhemmender, salbstschliel3ender
Tur vorhanden sein.



27.3 Fur die Aufbewahrung auswechselbarer Dekorationen mul3 ein besonderer Abstellraum
(Magazin) vorhanden sein, der in baulichem Zusammenhang mit der Buhne stehe.

28. Turen

28.1 Turen zwischen Magazinen, Lagerraumen und Werkstdtten miissen mindestens
feuerhemmend sain.

28.2 An die Turen zu Umkleide-, Wasch- und Toailettenréumen werden keine Anforderungen
gegdlt.

29. Umkleide-, Wasch- und Toilettenréume

Fur die Mitwirkenden miissen Toilettenréume vorhanden sain, diein baulichem
Zusammenhang mit der Versammlungsstétte stehen.

Abschnitt 2
Kleinbhnen

30. Wéande, Decken, FulRbdden

30.1 Die Umfassungswande mit Ausnahme der Aul}enwande der Hauptbiihne und der Réume
unter der Bulhne miissen feuerbestandig sain; fur die Versammlungsr@ume im Erdgeschol3
3nd feuerhemmende Umfassungswéande zuléssg.

30.2 Die Decke Uber der Hauptbiihne mul3 feuerbestdndig sein, wenn sich dartiber benutzte
Réume befinden; sie mul’ mindestens feuerhemmend sein, wenn sich dariber nicht
benutzbare Raume befinden. Offnungen in diesen Decken miissen mit mindestens
feuerhemmenden Abschllissen versehen sain.

30.3 Der Furdoden muf3 fugendicht sein, unter ihm dirfen keine zugéanglichen Hohlréume
vorhanden sein. Befinden sich unter der Hauptbiihne benutzbare R&ume, so miissen deren
Decken feuerbestandig sein. Zugange zu den Réumen fr den Souffleur und fr
Buhnenversenkungen miissen von anderen R&umen durch feuerbestandige Wéande getrennt
sain; Turen in diesen Wanden miissen feuerhemmend und selbstschliel?end sain.

31. Vorhénge

V orhdnge muissen aus mindestens schwerentflammbarem Materid bestehen. Se miissen so
angebracht werden, dal3 Sie die Rettungswege nicht einengen.

32. Feuerl6scher

Auf der Buihne mul3 mindestens ein Feuerl éscher und neben Schdttafeln oder Regel geréten
mindestens ein weiterer Feuerl 6scher vorhanden sain.



Abschnitt 3
Vollblihnen

33. Wande, Decken, FulRbdden

33.1 Tragende Wande, AulRenwande, Trennwande der Hauptbtihnen, der
Buhnenerweiterungen, der Unterbiihne, Werkstétten und Magazine miissen feuerbestandig
sein. Turen in diesen Wanden miissen mindestens feuerhemmend und selbstschliel3end sein.

33.2 Die Decke Uber der Hauptbiihne und tber den Biihnenerwelterungen mul3 feuerbestandig
sein, wenn sich dariiber benutzbare Raume befinden; sie mul? mindestens feuerhemmend sain,
wenn sich dariiber nicht benutzbare Raume befinden. Offnungen in feuerhemmenden Decken
miissen mit mindestens feuerhemmenden Abschltissen versehen sain.

33.3 Decken tber und unter Werkstétten und Magazinen (Nr. 27) miissen feuerbestandig sein.
Offnungen in diesen Decken sind unzul&ssig, wenn sich Uber oder unter diesen Decken
benutzbare R&ume befinden.

33.4 Der Buhnenfur3boden muf3 fugendicht sein. Seine Unterkonstruktion, mit Ausnahme der
Lagerhdlzer, mul3 aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Benutzbare R&ume unter der
Hauptbiihne, die nicht zu einer Unterbiihne gehtren, miissen feuerbestdndige Decken haben.
Hohlréume zwischen der Decke des Raumes unter der Hauptbiihne und dem Bihnenful3oden
miissen unzugdnglich sain.

34. Buhnenhaus

34.1 Alle fir den Buhnenbetrieb notwendigen R&ume und Einrichtungen and be
Versammlungsstétten mit Hauptblihnen, deren Grundfléche 150 m?, deren
Buhnenerweiterungen in der Grundfléche zusammen 100 m? und deren Hohe bis zur Decke
oder bis zur Unterkante des Rollenbodens das Zweifache der Hohe der Buhnentffnungen
Uberschreitet, in einem besonderen Gebéudeteil (Biihnenhaus) unterzubringen. Uber der
Hauptbihne dirfen benutzbare R&ume nicht angeordnet werden.

34.2 Die Trennwand zwischen dem Bihnenhaus und dem Zuschauerhaus, der Unterbiihne
und den Buhnenerweiterungen sowie die Wande der Treppenréume miissen feuerbestandig
und in der Bauart von Brandwanden hergestelIt sain. Die Wande der Treppenrdume, in denen
Treppen fur die Buhnenhandwerkerinnen oder -handwerker liegen, miissen mindestens
feuerhernmend aus nichtbrennbaren Baugtoffen hergestellt sain.

34.3 AuRer der Bilhnendffnung sind Offnungen zwischen der Hauptbiihne einschlielich der
Buhnenerweiterungen und dem Versammlungsraum (Vorbihne) und anderen Raumen des
Zuschauerhauses nur in Hohe des Buihnenful3odens und in Verbindungen mit
Sicherheitsschleusen (Nr. 37) zulassig. Offnungen zwischen anderen Réaumen des
Buihnenhauses und des Zuschauerhauses sind Uber Sicherheitsschleusen zuldssg.

34.4 Decken im Buhnenhaus miissen feuerbesténdig sein. Decken zwischen Hauptbiihne und
Unterbiihne diirfen aus normal entflammbaren Baustoffen bestehen. Offnungen in den Decken
unter oder Uber Buhnenerweiterungen miissen feuerbestandige Abschl tisse haben.
Hauptbiihnen und Bihnenerweiterungen dirfen keine unmittelbar ins Freie fihrenden
Offnungen haben. Biihnenerweiterungen diirfen mit der Hauptbiihne ohne besondere
Abschllisse verbunden sain.



34.5 Die Hohe der Hauptbiihne muf3 im Mittel mindestens gleich der doppelten Hohe der
gréidmoglichen Bihnendffnung vermehrt um 4 m sain; hierbe wird die Hohe der
Hauptbiihne bis zur Unterkante des Schntirbodens gemessen. Beim Einbau eines technischen
Portals gilt die grofte lichte Hohe dieses Portals s Hohe der Biihnendffnung. Uber dem
Schnirboden muli’ an jeder Selle ein lichtes Durchgangsmal3 von mindestens 2 m vorhanden
s=n.

34.6 Das Tragwerk von Dachern ist aus nichtbrennbaren Baugtoffen herzustellen Die Turen
zu den Dachrdumen miissen mindestens feuerhemmend und selbstschliel3end sain.

35. Rettungswege, Turen, Ausgange

35.1 Alle Raume des Blhnenhauses aul%er den Magazinen und dem Platz fir das Orchester
miissen an Fluren liegen.

35.2 Von jedem Punkt der Hauptbiihnenflachen miissen mindestens zwel zu Huren flhrende
Ausgange, einer davon in hochgtens 30 m Entfernung erreichbar sein. Die Tlren von der
Hauptbihne auf die Flure Snd so zu bemessen, dal? auf 100 m? Hauptbtihnenfl&che
mindestens 1 m Turbreite entfdlt.

35.3 jede Buhnenerweiterung muf mindestens einen Ausgang, bei mehr as 100 m? Héche
mindestens zwel Ausgange zu Fluren haben. Im Ubrigen gilt Nr. 35.2 entsprechend.

35.4 Von jeder Stelle eines Flures nach den Nirn. 35.1 bis 35.3 miissen zwel Rettungswegein
verschiedenen Richtungen ins Freie flhren. Bel Fluren im Erdgeschof3 mit nicht mehr as 25

rn Lange kann von dem zweiten Rettungsweg abgesehen werden, wenn die Hauptbihne
kleiner ds 250 n? it und keine Hinterbiihne hat.

35.5 Die Breite der Rettungswege muld mindestens 2 m betragen.

35.6 Treppenrdume notwendiger Treppen, die durch mehr as zwel Geschosse filhren, miissen
an der obersten Stelle des Treppenraumes eine Rauchabzugsvorrichtung mit einer Grole von
mindestens 5 v. H. der Grundflache, mindestens jedoch 1 m? haben, die vom Erdgeschol3 und
vom obersten Treppenabsatz zu Gffnen sein mufé. An der Bedienungsvorrichtung muf3
erkennbar sein, ob die Rauchabzugsiffnung offen oder geschlossen ist.

35.7 Die Rettungswege dirfen nicht ins Zuschauerhaus filhren. Ein Rettungsweg darf Gber
Sicherhatsschleusen (Nr. 37) zu Rettungswegen des Zuschauerhauses fihren. Bel der
Berechnung der Breite gemeinsam benutzter Rettungsvege it die grofldmagliche Zahl der aus
dem Bihnenhaus und dem Zuschauerhaus auf Se angewiesenen Personen zugrunde zu legen
(Nr. 11.2).

35.8 Orchegtergrében, die vor dem Schutzvorhang (Nr. 36) in Versammlungsréumen liegen,
durfen zu Huren des Biihnenhauses mit Rettungswegert nur Uber Sicherheitsschieusen (Nr.
37) in Verbindung stehen.

35.9 Von den Ausgangen der Umkleiderdume miissen zwel Rettungswege erreichbar sain.
Einer dieser Rettungswvege mul3, entweder unmittelbar oder Uber eine mindestens 1 m breite,
feuerbestdndige und nicht den Besucherinnen oder Besuchern dienende Treppe ins Frele
fuhren. Uber 50 n? grofRe Umkleiderdume, Ubungsraume, Probesile und dhnliche Réaume
sowie Uber 190 n? grol}e Werkstéiten und Magazine miissen mindestens zwel moglichst weit
ausainanderliegende und entgegengesetzt angeordnete Ausgange haben. Uber 50 n? grole
Magazine ohne eigene Ausgange zu Huren miissen zwe getrennte Rettungswege zu



Treppenréaumen oder unmittelbar ins Freie haben. Diese Rettungswege dirfen auch durch
benachbarte Magazine flhren.

35.10 Die Turen der Hauptbiihne, der Biihnenerweiterungen, Ubungsraume, Probesile,
Werkgtétten, Kantinen und Umkleideraume tber 50 m? miissen zu den Fluren aufschlagen, die
lichte Offnung muf3 mindestens 0,90 m breit sain.

35.11 Die Turen zwischen der Hauptbihne einschliefdich Biihnenerweiterungen und den
Fluren miissen mindestens feuerhemmend aus nichtbrennbaren Baustoffen sein. Die Tiren
zwischen Huren und Treppenrdumen miissen rauchdicht sein und selbsttétig schliel2en.

35.12 Treppen, aul¥er den Treppen fur Buhnenhandwerkerinnen oder -handwerker, miissen
feuerbestindig und an den Untersaiten geschlossen sein.

35.13 Treppen, die auschlieldich a's Rettungswege fur Bihnenhandwerkerinnen oder -
handwerker dienen, miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen hergestellt und mindestens 0,75
m brat sain. Ihre unteren Ausgange miissen unmittelbar ins Freie oder Uber feuerhemmende
und salbstschlief3ende Turen auf Rettungswvege fuihren. Diese Treppen brauchen keine
Beeuchtung durch Tagedicht zu haben.

35.14 Sind Galerien, Stege oder ein Schniirboden eingebaut, so miissen Rettungswege fir die
Buhnenhandwerkerinnen oder -handwerker nach Nr. 35.13 vorhanden sein. In Hohe jeder
Gderie und in Hohe des Schniirbodens mul? auf beiden Seiten der Hauptbihne ein Ausgang
auf eine Treppe fur Buhnenhandwerkerinnen oder -handwerker vorhanden sein. Ausgange auf
Flure oder Treppen des Bihnenhauses sind zuléssig, wenn se Uber Sicherheitsschieusen (Nr.
37) fuhren.

35.15 Zwischen den Wanden der Hauptbtihne und dem Rundhorizont oder den Dekorationen
mul3 ein Gang von mindestens 1,50 m Breite freilbleiben.

36. Schutzvorhang

36.1 Die Offnung der Hauptbiihne, die in einem Biihnenhaus anzuordnen ist, muf? gegen den
Versammlungsraum durch einen Vorhang aus nichtbrennbarern Materid rauchdicht
geschlossen werden kénnen (Schutzvorhang). Der Schutzvorhang muf3 durch sein
Eigengewicht oder ein Gegengewicht schlief3en konnen. Die Schliefizeit darf 30 Sekunden
nicht Uberschreiten. Der Schutzvorhang mul3 einen Druck von 450 Pa nach beiden Richtungen
aushdten konnen, ohne dal3 seine Zweckbestimmung beeintréchtigt wird. Eine hochstens 0,75
m breite, zur Hauptbiihne sich 6ffnende, salbsttétig schliel¥ende Tr im Schutzvorhang it
2uléssg.

36.2 Die Vorrichtung zum Schlief3en des Schutzvorhanges muf? an zwel Stellen, von denen
eine auf der Hauptbiihne liegen mul3, ausge 6t werden kénnen. Beim Schliel3en muf3 auf der
Hauptbihne ein Warnsgna zu hdren sain.

36.3 Der Schutzvorhang mul’ so angeordnet sein, dal3 er im geschlossenen Zustand in
feuerbestandige Bautelle anschliefd. Der Buhnenboden darf unter dem Schutzvorhang
durchgefiihrt werden. Bei Schutzvorhéngen von mehr as 8 m Breite sind an der unteren

L angsschiene Stahldorne anzubringen, die in entsprechende stahlbewehrte Aussparungen im
Buihnenboden eingreifen.

36.4 Fir den Schutzvorhang muf3 eine blihnenseitige Beriesdl ungsanlage vorhanden sain.



36.5 Vorhange vor dem Schutzvorhang miissen aus Materia bestehen, das ohne Behandlung
mit Feuerschutzmitteln mindestens schwerentflammber ist.

36.6 Fur Hauptbihnen, die nicht in eénem Bihnenhaus liegen miissen, gendigt auch en
Vorhang aus nichtbrennbarem Materid, der auch im Brandfal durch Warmeainwirkung
wahrend ener Dauer von 15 Minuten den Zusammenhalt nicht verlieren darf. Der Vorhang
mul3 o gefihrt oder so gehdten werden, dal3 er im geschlossenen Zustand nicht flattern kann.
Der Vorhang mul3 eine Beriesd ungsanlage und die Hauptbiihne mit Blhnenerweiterungen
aul3erdem eine nicht unterteilte Spruhflutanlage oder eine gleichwertige Feuerlschanlage
haben.

36.7 Kann die Offnung der Bulhne nicht durch den Schtitzvorhang (Nr. 36.1) oder durch den
Vorhang (Nr. 36.6) geschlossen werden, z. B. wegen des Szenenaufbaus oder einer auf der
Buhne aufgestellten Tribiine, o muissen die Féchen fur das spiderisehe Geschehen die
Anforderungen an Szenenfléchen (Nr. 42) exfiillen.

37. Sicherheitsschleusen

Sicherheitsschleusen miissen feuerbesténdige Wande und Decken haben. Thre

FuRbodenbe dge miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Sie dirfen nur zwei
Durchgangstiiren haben und miissen mindestens 1,20 m tief sein. Offnet sich ein Tirfliigd in
die Sicherheitsschleuse, mul3 se mindestens o tief sain, wie der Turflugd breit ist, zuziglich
eines Malkes von 0,30 m. Offnen sich beide Turfliigel in die Sicherheitsschleuse, so muR sie
mindestens o tief sain, wie die Summe der Turflligd breiten zuziiglich eines Mal¥es von 0,60
m. Die Turen miissen mindestens feuerhemmend und selbstschlief3end sain.

38. Behezung, Liftung

Lufthazungs- und L diftungsanlagen des Buihnenhauses dirfen mit entsprechenden Anlagen
des Zuschauerhauses keine gemeinsamen Leitungen haben. Die Anlagen des Bihnenhauses
miissen von der Hauptbihne und von einer Stelle aul¥erhab der Hauptbiihne aus geschaltet
werden konnen.

39. Rauchabftihrung

39.1 Die Hauptbtihne muf3 Rauchabzugsiffnungen haben. Befinden sch dle
Rauchabzugsoffnungen in der Decke, so mul3ihr lichter Gesamtquerschnitt mindestens 8 v.
H. der Grundflache der Hauptbiihne betragen. Werden dle Rauchabzugsiffnungen in den
Wanden angeordnet, so mul3ihr lichter Gesamtquerschnitt mindestens 12 v. H. betragen.
Werden die Rauchabzugsiffnungen in der Decke und in den Wéanden angeordnet, so ist der
Gesamtquerschnitt aus den vorgenannten Werten zu errechnen.

39.2 Rauchabzugsiffnungen in Wanden miissen unmittelbar unter der Decke oberhab von
Schnirbdden und in mindestens zwel gegentiberliegenden Wanden angeordnet sain.

39.3 Fur Rauchabzugssffnungenin Schniirbdden sind Gitterroste oder Metdlprofile mit
einem Abstand von 4 cm exrforderlich. Schniirbdden, die nicht aus Gitterrosten bestehen,
miissen ein Viertd des Gesamtquerschnittes der Rauchabzugsiffnungen, mindestens 0,80 m x



0,80 rn groRe, unverschlieffare Offnungen haben; sie sind zu umwehren und miissen
Fudeigen zum Schutz gegen Herabfdlen von Gegensténden haben.

39.4 Die Abschliisse der Rauchabzlige miissen von zwel jederzeit zuganglichen Stdllen aus,
von denen die eine auf der Hauptbiihne und die andere aul¥erhab der Hauptbiihne und
Buhnenerweterung liegen muf3, leicht gedffnet werden konnen; sie miissen sch bel einem
Uberdruck von 350 Pa sdlbsttétig ¢ffnen.

39.5 Rauchabzugsainrichtungen miissen an den Bedienungsstellen die Aufschrift
"Rauchabzug Buhne" haben. An der Bedienungsvorrichtung muf3 erkennbar sein, ob die
Rauchabzugsiffnungen offen oder geschlossen sind.

39.6 Dekorationen durfen nicht héher as 1 m an den Schniirbodenbelag oder an die
Raumdecke herangefiihrt werden kdnnen, es sai denn, dal? der Belag des Schniirbodens
insgesamt aus Gitterrosten besteht.

40. Feuerl6scher, Feuerl6sch-, Brandmelde- und Alarmeinrichtungen

40.1 Auf der Hauptbiihne miissen mindestens zwei Wandhydranten und mindestens zwel
Feuerl 6scher vorhanden sain.

40.2 Es miisen Einrichtungen vorhanden sain, durch die im Gefahrenfal Mitwirkende und
Betriebsangehtrige darmiert werden kbnnen. Von einer geeigneten Stelle auf der Hauptbiihne
oder dem Buhnenflur und von einer geeigneten Stelle im Versammlungsraum aus mul3 die
Feuerwehr darmiert werden konnen.

40.3 Die Auddsevorrichtungen der Rauchabzugsvorrichtungen, Sprihflutaniagen,
Beriesslungsanlagen und Brandme desinrichtungen sollen nebeneinander liegen; Se miissen
leicht Uberschaubar angeordnet, fir die Brandsicherheitswache leicht erreichbar und nach
ihrer Zweckbestimmung gekennzeichnet sein. Die Aud 6sevorrichungen miissen beleuchtet
san, Die Bdeuchtung muf3 an die Sicherheitsstromquelle angeschlossen sain.

40.4 Fir Versammlungsstétten mit Hauptbiihnen, die in eéinem Bihnenhaus liegen miissen,
gelten zusitzlich folgende Anforderungen:

40.4.1 Auf der Hauptbiihne miissen mindestens zwel Feuerl 6scher vorhanden und
zweckmddg vertalt sein. Auf jeder BUhnenerweiterung muld mindestens ein welterer
Feuerl6scher vorhanden sain. Auf alen Fluren muf3 jewells zwischen zwe Treppenréumen
ein FeuerlGscher angebracht werden; se sollen Sch in alen Geschossen moglichst an der
gleichen Stelle befinden.

40.4.2 Auf der Hauptbiihne und den Bihnenerweiterungen miissen Wandhydranten in
ausreichender Zahl, davon mindestens zwei S0 angebracht sein, dal3 jede Stelle der
Hauptbiihne erreicht werden kann, Weitere Wandhydranten miissen auf dlen Absitzen der
Buhnenhandwerkertreppen, von denen aus die Hauptbiihne oder der Rollenboden zugénglich
ist, und auf beiden Seiten der ersten Arbeitsgaerie vorhanden sein. In den Treppenraumen,
sowelt erforderlich auch in den Fluren, miissen Wandhydranten in solcher Zahl angebracht
werden, dal3 eine wirksame Brandbek&mpfung moglich ist.

40.4.3 Hauptbiihnen und Bihnenerweiterungen miissen eine Spriihflutaniage haben, die auch
die Buhnentelle unter den Abeitsgderien erreicht. Sie darf in ihrer Wirksamkeit nicht durch
Dekorationen beaintrachtigt werden. Die Sprihflutanlage mul’ von der Hauptbiihne und von
elner anderen, aul3erhab der Hauptbihne und der Buhnenerwalterung liegenden Stdlle ausin



Betrieb gesatzt werden kénnen; sie darf in Gruppen ffir die Hauptbihne, fir die Hinterblihne,
fur die rechte und linke Seitenbiihne unterteilt werden. Bel Hauptbihnen bis zu 350 m? Héche
darf die Sprihflutanlage der Hauptbihne nicht untertellt werden; bel Hauptbihnen Uber 350
m? sind zwei Untergruppen, bel Hauptbihnen Gber 500 m? drel Untergruppen zulédssig, Jede
Buhnenerweiterung darf eine gesonderte Anlage erhdten; eine weitere Untertellung ist
unzulissg. Die Spriuhflutaniage und die Beriesd ungsanlage miissen so beschaffen sein, dal3,

Se spétestens 40 Sekunden nach dem Aud Gsen einsetzen. Bei einer Buhnenhohe biszu 10 m
muf3 die Leistung der Anlage mindestens 5 1/min x m?, bel einer Bilhnenhdhe von mehr ds 10
m mindestens 7 1/min x m? betragen. Der Schutzvorhang it mit mindestells 15 I/min x n? zu
beriesdn. Die Wasserzulaitung fur die Sprihflutaniage ist S0 zu bemessen, dal3 dle
vorhandenen Gruppen gleichzeitig fir eine Zeitdauer von mindestens 10 Minuten mit Wasser
versorgt werden konnen, auch wenn aul3erdem noch zwel Wandhydranten in Betrieb snd. Die
Anlage igt mit einer automatischen AudGsung auszuriisten.

40.4.4 Die Hauptbiihnen muissen eine an das 6ffentliche Feuermel denetz angeschlossene
Brandmel deainrichtung mit den notwendigen Nebenmedern haben. Meder miissen sich
mindestens beim Stand der Brandsicherheitswache, bei der Buhnenpfortnerin bzw. beim
Buhnenpfortner und an geeigneter Stelle im Zuschauerhaus befinden. Die

Brandmel deeinrichtung muf3 so beschaffen sain, dal3 die Aud6sung eines Alarmes optisch
oder akustisch am Stand der Brandsicherheitswache erkennbar ist. Weitere Meder kénnen
verlangt werden. |st en offentliches Feuerme denetz nicht vorhanden, so muf3 vom Stand der
Brands cherheitswache, von einer anderen geeigneten Stelle im Buhnenflur und vom
Zuschauerhaus aus die Feuerwehr durch eine Brandmel deeinrichtung unmittelbar und
jederzeit benachrichtigt werden konnen.

41. Standplatz fur Brandsicherheitswache

Auf jeder Saite der Buhnendffnung mul3 fir die Brandsicherheitswache ein besonderer Platz
mit einer Grundflache von mindestens 0,80 m x 0,80 m und einer Hohe von mindestens 2,20
m vorhanden sain. Von dort mul3 die Spidflache Uberblickt und betreten werden kénnen.

Abschnitt 4
Szenenfléchen und Vorbiihnen

42. Szenenflachen und Vorbihnen

42.1 Auf Szenenflachen und Vorbiihnen miissen in Versammlungsréaumen Vorhénge und
Deckenbehénge aus mindestens schwerentflammbarem Materia bestehen. Die Verwendung
von normaentflammbarem Materid it zuldssg, wemn Uber den Szenenflachen und
Vorbihnen ene Sprihflutaniage vorhanden i in Versammlungsréumen mit
ortsveranderlichen Szenenflachen miissen fir diese Héchen in Gruppen aufgeteilte
Spruhflutanlagen vorhanden sain.

42.2 Vorhange, Deckenbehdnge, ihre Aufhangevorrichtungen und Dekorationen dirfen nicht
naher ds 1 m an den oberen Raumabschluf? oder an den oberen Arbeitsboden heranreichen.
Bel Szenenflachen ohne Deckenbehénge, Aufhangevorrichtungen und Arbeitshdden darf der
Vorhang an die Raumdecke herangefthrt werden.

42.3 Szenenfl&chen und - podien miissen an den Seiten, die den Besuchern abgekehrt sind,
umwehrt sain, sowelt ihre Ful3dden mehr as 1 m Uber den anschliel3enden Fléchen liegen
und nicht mit diesen Flachen durch Stufen verbunden oder eller ds 1:1 abgebdscht sind.



42.4 Szenenpodien in Versammlungsraumen und deren Verkleidungen miissen aus
mindestens schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Der Bodenbelag darf auch aus
normaentflammbarem Materia bestehen.

43. Feuerloscher, Feuermelde-, Feuerldsch- und Alarmeinrichtungen

43.1 In der Nahe von Szenenfl&chen miissen FeuerlGscher in ausreichender Zahl vorhanden
sn.

43.2 In der Nahe von Szenenfldchen muf3 ein Wandhydrant angeordnet sein. Bel
Szenenflachen von mehr as 150 n? Grundflache miissen mindestens zwei Wandhydranten an
moglichst entgegengesetzt liegenden Stellen so angeordnet sein, dal’ die gesamte
Szenenfléche erreicht werden kann.

43.3 Von ener geeigneten Stelle mul3 die Feuerwehr durch eine Feuermel deeinrichtung
unmittelbar und jederzeit benachrichtigt werden kénnen. Wird eine Brandsicherheitswache

(Nr. 56) verlangt, so mul3 sich diese Stelle in der Nahe des Standes der Brandsicherheitswache
befinden. Der Platz fir die Brandscherhaitsvache ist so anzuordnen, dal3 von ihm aus die
Szenenflache Uberblickt und ungehindert betreten werden kann.

Tell V
Spielflachen

44. Manegen

Manegen miissen gegen die Besucherplédtze durch geschlossene und stof¥feste Umwehrungen
getrennt sain. Die Umwehrung muf3 mindestens 0,40 m hoch sain; die Summe ihrer Hohe und
Breite muf3 mindestens 0,90 m betragen.

45. Sportpodien

45.1 Sportpodien durfen mit ihren Ful3dden hochstens 1,10 m tiber dem Ful3oden des
Versammlungsraumes liegen.

45.2 Sportpodien miissen umwehrt sein. st dies wegen der Sportart nicht moglich, so muf3
eine von Besucherplétzen freizuhdtende Flache von mindestens 1,25 m, bel Catcherkdmpfen
von mindestens 2,50 in Breite zwischen der Aulenkante des Podiums und den
Besucherpl&zen eingehdten werden.

46. Spielfelder

Spidfelder missen, wenn die Spidart dies erfordert, gegen die Besucherplétze durch
geschlossene und stof¥feste Umwehrungen (Banden) abgetrennt sein. Die Umwehrungen
miissen mindestens 0,90 m, bel Spidfeldern fir Eishockey mindestens 1,15 m -gemessen von
der Eisoberflache - hoch sain, Se miissen ene glate Innenfléche haben. Zuséizlich snd an
den Stirnsaiten, einschlieich der Rundungen und fir Eishockey an den Langssaiten
mindestens 3 m hohe Netze oder &hnliche Vorrichtungen anzubringen, wenn im Anschlufd an
diese Saten Besucherpléze angeordnet sind.



47. Reitbahnen

Reitbahnen miissen gegen die Besucherpléize durch Umwehrungen abgetrennt sein, die
mindestens 1,25 m hoch sein miissen.

48. Fahrbahnen fir Rennsport

48.1 Besucherplétze miissen gegen die Fahrbahnen so geschiitzt sein, dal3 Besucher durch
Fahrzeuge, die von der Bahn abkommen, nicht geféhrdet werden kénnen.

48.2 Werden Besucherplétze in Innenfeldern von Fahrbahnen angeordnet, so dirfen sie nur
ohne Betreten der Fahrbahnen erreicht werden kénnen.

48.3 Das Tragwerk von Holzbahnen in Versammlungsréaumen muf3 aus mindestens
schwerentflammbaren Baustoffen bestehen. Umkleideréume, Abstdlréume, Unterflihrungen
oder Garagen unter Fahrbahnen miissen von Holzbahnen feuerbesténdig abgetrennt sain.

Tel VI
Betriebsvor schriften

49. Rettungswege, Flachen fir die Feuerwehr

49.1 Rettungswege aullerhab des Gebédudes sowie Aufstell- und Bewegungstlachen fir die
Feuerwehr sind von Kraftfahrzeugen und Gegensténden freizuhdten. Darauf ist durch
Schilder nach Anlage 3 hinzuweisen.

49.2 Rettungswege sind freizuhaten und bel Dunke heit wahrend der Betriebszeit zu
beleuchten. Darauf ist durch Schilder nach Anlage 3 hinzuwel sen.

49.3 Wéhrend des Betriebes missen dle Turen in Rettungswegen unverschlossen sain. Nr.
14.3 Satz 2 bleibt unberthrt. Tren, die rauchdicht, feuerhemmend oder feuerbestandig sein
miissen, dirfen in gedffnetem Zustand nicht festgestellt werden, sSie diirfen offengehdten
werden, wenn sie Feststellanlagen haben, die bei Raucheinwirkung ein salbsttétiges Schlielzen
der Turen bewirken; sie miissen auch von Hand geschlossen werden kdnnen. Sie miissen ds
Turen in Rettungswegen gekennzeichnet sein. Bel Vallblihnen miissen wahrend des Betriebes
auch die Turen der Raume mit mehr ds einer Ausgangstir sowie Verbindungstiiren zu
benachbarten Magazinen unverschlossen sain.

49.4 Verbindungstiiren zwischen den Treppenraumen nach Nr. 13.1 missen wahrend der
Verangatung, aul%er in den Pausen, verschlossen sain.

50. Aufbewahrung von Dekorationen, Ausstattungen und Packmeaterid

50.1 Dekorationen (Kulissen, Szenenaufbauten) und Ausstattungen (Mobel, Requisiten,
Kleider und dhnliche Gegensténde) dirfen nur aul3erhalb der Hauptbihne, der
Buhnenerweiterungen und der Vorbiihne aufbewahrt werden; dies gilt nicht fir den
Tagesbedarf. Sind die Buhnenerweiterungen gegen die Bllhne mit Brandschutzabschl lissen



versehen, so dirfen auf den Bihnenerweiterungen auch Szenenaufbauten der laufenden
Spidzeait bereitgestd It werden.

50.2 Fur Vallbihnen gilt zusétzlich zu Nr. 50.1 folgendes.
a. ) Der Raum unter dem Schutzvorhang ist von Dekorationen und Ausstattungen freizuhalten.
b. ) Anden Ziigen dirfen nur die fur den Tagesbedarf benétigten Dekorationen hangen.

50.3 Das Packmaterid darf nur in Raumen nach Nr. 27.2 untergebracht werden.
50.4 Die Nrn. 50.1 und 50.3 gdlten auch fir Mehrzweckhdlen.

51. Dekorationen, Ausstattungen sowie Einbauten, Buden und &hnliche Gegengténde

51.1 Ba Klenbiihnen miissen Dekorationen aus mindestens schwerentflammbarern Materid
bestehen. Ausstattungen miissen aus mindestens normalentfAammbarem Materid hergestdl|t
n.

51.2 Zum Ausschmiicken von Versammlungsréumen und zugehdrigen Nebenrédumen darf nur
mindestens schwerentflammbares Materid verwendet werden. Hingende Raumdekorationen
mUissen mindestens 2,50 m vom Fuf3oden entfernt sein. Ausschmiickungen aus natUrlichem
Laub- oder Nadelholz dirfen sich nur, solange se frisch nd, in den R&umen befinden.

51.3 Bei Szenenflachen miissen Dekorationen und Ausstattungsgegenstdnde aus mindestens
schwerentflammbarem Materid bestehen.

51.4 Zum Ausschmiicken von Fluren und Treppenraumen darf nur nichtbrennbares Materia
verwendet werden.

51.5 Einbauten, Buden und dhnliche Einrichtungen miissen aus mindestens
schwerentflammbarem Materia bestehen.

51.6 In den Falen der Nrn. 51.2 und 51.4 ist normdentflammbares Materid zuldssg, wenn in
den R&umen eine sabsttétige Feuerl schanlage oder eine Spriihflutaniage vorhanden i<t

52. Rauchen und Verwendung von offenem Feuer
52.1 Das Rauchen it verboten

a ) inVersammlungsraumen und in zugehérigen Nebenrdumen einschliefdlich der Flure und
Treppenraurne,

b. ) auf Hauptbihnen, Vorbihnen und Szenenfléchen und auf Bihnenerweiterungen,
c. )inWerkstétten und Magazinen,

d. )inTreppenréaumen und Fluren des Blhnenhauses.

52.2 Den Dargedlerinnen bzw. Darstellern kann das Rauchen wahrend des Spiels auf
Hauptbihnen oder Szenenfléchen gedtattet werden, soweit esin der Rolle begriindet it,

52.3 Auf das Rauchverbot der Nr. 52.1 ist durch Schilder nach Anlage 4 hinzuweisen.



52.4 Ausnahmen vom Rauchverbot kénnen gestattet werden, wenn eine ausreichende L Uftung
gewdhrle et it und wenn die Vorhénge und die Polsterstoffe schwerentflammbar sind.

52.5 Das Verwenden von offenem Feuer, Feuerwerk und brennbaren Fissigkeiten oder das
Aufbewahren ist verboten in

a. ) Verssmmlungsraumen, die mit einer Bihnein Verbindung stehen,
b. ) Versammlungsraumen mit Szenenfldchen wahrend der Veranstaltungen,

c. ) Filmtheatern.

52.6 Ausnahmen von Nr. 52.5 kdnnen fiir szenische Zwecke zugel assen werden, wenn wegen
des Brandschutzes keine Bedenken bestehen.

53. Bedienung und Wartung der technischen Einrichtungen

53.1 Der Schutzvorhang (Nr. 36) mul’ taglich vor der ersten Vorgtdlung in Gegenwart der
Feuerwehr durch Schlief3en und Offnen auf seine Betrigbsbereitschaft gepriift werden. Er darf
vor einer Vorgtdlung erst gedffnet werden, wenn die Brands cherheitswache ihren Platz
eingenommen hat. Der Schutzvorhang it nach jeder Vorgtelung herabzulassen und zu dlen
arbeitdreien Zeiten geschlossen zu hdten.

53.2 Die Spriihflutanlage und die Beriesslungsanlage sind wéhrend der betriebsfreien Zeit auf
automatischen Betrieb zu schalten. Wéhrend der Betriebszeit kann die Automatik der
Sprihflutanlage abgeschaltet werden.

53.3 Befindet sch brennbares Materid auf der Szenenfléche, so mul3 die zugehdrige Gruppe
der Spriihflutanl age betriebsbereit sain.

53.4 Die Sicherheitsbeleuchtung (Nr. 5) mul3in Betrieb sain

a. ) inVersammlungsraumen einschliefdlich der Rettungswege mit Beginn des Einlasses der
Besucherinnen und Besucher,

b. ) auf Hauptbihnen und in den zugehdrigen Raumen und Rettungswegen mit Beginn der
Buhnenarbeiten,

soweit die Raume nicht durch Tagedicht ausreichend erhdlt sind.

53.5 Baeilm Betrieb von Laseranlagen dirfen Laserdrahlen nicht in den Aufenthaltsbereich von
Besucherinnen und Besuchern, Mitwirkenden und Beschéftigten gerichtet sein. Der Bereich

ist bis zu einer Hohe von 2,50 m Uber begehbare Flachen von Lasergtrahlen freizuhaten. Das
gilt nicht fir Lasergrahlen, die fir die Augen unschédlich sind. Laserstrahlen dirfen nur dann
eingesetzt werden, wenn der Strahl so aufgeweitet ist, dal? durch die Energie des direkten oder
reflektierten Strahles an einem beliebigen Auftreffpunkt des Raumes auch bel Dauerbe astung
keine hthere Temperatur a's 80 °C erzeugt wird. Laseranlagen miissen fest, unverriickbar und
S0 eingebaut sain, dal? se nur Befugten zuganglich sind. Laseranlagen miissen Einrichtungen
haben, die es erlauben, den Strahlenaudtritt jederzeit zu unterbrechen. st der Laserstrahl
kongtant auf einen festen Punkt gerichtet und kdnnen Personen in den Strahlengang gelangen,
s0 snd Einrichtungen (z. B. Fotozdllen) vorzusehen, die bel Unterbrechung des
Strahlenganges die Abschatung selbsttétig vornehmen.

53.6 Vor der ersten Auffiihrung einer Lasershow mit Besuchern ist die Anlage von enem
Sachvergtdndigen fir Laseranlagen auf ihre Betriebsscherheit zu prifen.



54. Technische Fachkréfte

54.1 Die in der folgenden Tabelle genannten technischen Fachkréfte miissen wahrend der dort
jeweils genannten Betriebszustéande anwesend und mit der blihnentechnischen Anlage vertraut

sEn.

5411

5412

54.1.3

5414

54.15

54.1.6

54.1.7

54.1.8

54.1.9

Versammlungsstétten
mit Hauptbihnen

Biihnen bis 200 m?

Bihnen bis 350 m?

Bihnen bis 350 m?

Mehrzweckhalen mit
Bihnen- oder
Szenenfléchen tber
150 m2

Versammlungsstétten
mit Bihnen- oder
Szenenflachen bis
150 me

Mehrzweckhallen mit
Buhnen- oder
Szenenflachen bis
150 m2

Versammlungsstétten
mit Bihnen- und
Szenenflachen tber
150 m2

Mehrzweckhallen mit
Bihnen- und

Betriebszustande

wahrend der
Vorstellung des
sonstigen technischen
Betriebes und
wesentlichen

Instandsetzungsarbeiten

(wieNr.54.1.2)

wahrend der
Vorstellung, jedoch
nicht fur die erste
Auffihrung eines
Stiickes

bei der Einrichtung, bei
Generalproben und bei
der ersten Auffiihrung
von Stiicken

wahrend des
technischen Betriebes
und der
Veranstaltungen

(wieNr.54.1.5)

(wieNr.54.1.5)

bei bihnen- und

bel euchtungstechnischer

Einrichtung von
einfacher Art und
geringem Umfang

bei bihnen- und

Fachkréfte

ein Buhnenmeister oder eine
BlUhnenmeisterin und ein
Beleuchtungsmeister oder
eine Beleuchtungsmeisterin

ein Bihnenmeister oder eine
Bihnenmeisterin und ein
erfahrener Bihnentechniker
oder eine erfahrene
Bihnentechnikerin

ein Bihnenmeister oder eine
Bihnenmeisterin und ein
Beleuchtungsmeister oder
eine Beleuchtungsmeisterin
(Einer oder eine der beiden
darf vortibergehend von
einem erfahrenen
Biihnentechniker oder einer
erfahrenen
Bihnentechnikerin vertreten
werden.)

ein Buhnenmeister oder eine
Blhnenmeisterin und ein
Beleuchtungsmeister oder
eine Beleuchtungsmeisterin

ein Hallenmeister oder eine
Hallenmeisterin

ein erfahrener
Bihnentechniker oder eine
erfahrene
Buhnentechnikerin bzw.
Beleuchter oder
Beleuchterin

ein Veranstaltungstechniker
oder eine
V eranstaltungstechnikerin

ein erfahrener
Buhnentechniker oder eine
erfahrene
Buhnentechnikerin bzw.
Beleuchter oder
Beleuchterin

ein Veranstaltungstechniker

beleuchtunastechnischer oder eine



Szenenflachen Uber  Einrichtung von V eranstaltungstechnikerin
150 @ einfacher Art und
geringem Umfang
Uberwiegend fur Laien-
Bihnen- und Spiele bestimmt, wiein
Szenenflachen Schulen oder
Vereinshausern

54.1.10 eine erfahrene Person

Horfunk- und wahrend des

Fernsehstudios mit technischen Betriebes,
54.1.11 Spiel- und wenn Aufbauten und

Szenenflachen tiber Dekorationen

150 e verwendet

wahrend des

technischen Betriebs,

wenn ein

beleuchtungstechnische Studiobel euchtungsmeister
Einrichtungen tGber oder eine

Zuschauerflachen und  Studiobeleuchtungsmeisterin
Szenenflachen

verwendet werden

ein Studiomeister oder eine
Studiomeisterin werden

5.1.12 (wieNr. 54. 1. 11)

wahrend des
technischen Betriebes,

wenn Aufbauten oder én
X Studiobel euchtungsmei ster
Dekorationen und .
oder eine

54.1.13 (wieNr. 54.1.11) bel euchtungstechnische
Einrichtungen tGber
Szenenfléachen und
Zuschauerflachen

Studiobeleuchtungsmeisterin
und ein Studiomeister oder
eine Studiomeisterin

verwendet werden
N beim Betrieb von eine Fachkraft, dieflr die

5114 Versammlungsstéten Laseranlagen Sicherheit verantwortlich ist

Kunsteisfelder und

Kunstef sbahnen, fur mit der Anlage vertraute
54.1.15 deren Eisherstellung  wahrend des Betriebes Personen S

Kaltemittel verwendet

werden

54.2 Buhnenmei ster, Biihnenbe euchtungsmeister, Studiomeister und
Studiobdeuchtungsmeister oder jewells -meisterinnen miissen im Begitz eines
Befahigungszeugnisses nach den Vorschriften tber technische Buihnenvorsténde und
Studiokréfte sein. Befahigungszeugnisse nach den Vorschriften Uber technische
Buhnenvorstande und Studiokréfte anderer Lander gelten auch im Land Sachsent Anhalt.

54.3 Halenmeister oder -mesterinnen miissen die Gesdllent oder Facharbeterpriifung in
einem einschldgigen Lehrberuf des Handwerks oder der Industrie abgelegt haben und
mindestens vier Jahre im technischen Betrieb einer Mehrzweckhdle oder eines Theaterstétig
gewesen sain sowie Kenntnisse der einschl&gigen Sicherhatsbestimmungen haben,

54.4 Verangtdtungstechniker oder -technikerinnen miissen eine abgeschlossene Aushbildung in
den Fachrichtungen Elektrotechnik oder Meta lverarbeitung haben und mindestens zwel Jahre
im technischen Betrieb einer Mehrzweckhale oder eines Theeters tétig gewesen sein sowie
Kenntnisse der einschldgigen Sicherheitsbestimmungen haben.

54.5 Die Person, die die technische Leitung eines Buhnenbetriebes innehat, muld ein Diplont
Zeugnis einer Hochschule im Studiengang Theater- und Verangtdtungstechnik besitzen oder



die Befahigungszeugnise ds Blihnenmeister oder -meigterin und ds
Buhnenbe euchtungsmeister oder -magterin besitzen.

55. Probe vor Verangtatungen

55.1 Bel Bihnen sowie bei Szenenflachen mit einer Grundfléche von tiber 200 m2 und bel
Gastspid verangtdtungen mit egenem Szenenaufbau in Versammlungsréumen muf3 vor jeder
Verangdtung ene nichtGffentliche Probe mit vollem Szenenaufbau und voller Beleuchtung
gattfinden. Diese Probeist der Bauaufs chtsbehdrde mindestens 24 Stunden vorher
anzuzeigen.

55.2 Die Bauaufschtshehorde kann auf die Probe verzichten, wenn dies nach der Art der
Verangdtung oder nach dem Umfang des Sellenaufbaues unbedenklich ist oder ein
Gastspielbaubuch vorgeegt wird. Bealsichtigte wesentliche Anderungen des Szenenaufbaues
nach der Probe and der zusténdigen Bauaufs chtsbehdrde rechtzeitig anzuzeigen.

55.3 Fur Gastspidverangtatungen mit eigenem Szenenaufbau hat die Bauaufs chtsbehdrde, in
deren Zugtndigkeitshereich die erste Verangtdtung stattfindet, ein Gastspie baubuch
auszustellen. Dieses Baubuch ist der fir den Gastspielort zustdndigen Bauaufsichtsbehdrde
rechtzeitig vor der Verangtatung vorzulegen.

56. Brandsicherheitswache

56.1 Eine Brandd cherheitswache mit mindestens einem Feuerwehrmann oder einer
Feuerwehrfrau mul3 anwesend sain in Versammlungsréumen auf Bihnen und Szenenfléchen
mit einer Grundflache von mehr as 200 n? bel jeder Vorgtdlung, bel jeder Generdprobe und
Arbeitsprobe mit Zuschauern.

56.2 Im Ubrigen kann eine Brands cherheitswache auch mit mehr as einem Feuerwehrmann
oder einer Feuerwehrfrau verlangt werden, wenn dies zu Gefahrenabwehr erforderlich ist. Auf
elne Brandsi cherheitswache kann verzichtet werden, wenn dies nach der Art der
Verangdtung oder nach dem Umfang des Szenenaufbaus unbedenklich ist.

56.3 Die Brandsicherheitswvache ist von der Ortlich zusténdigen Gemeinde anzufordern (8 20
BrSchG).

56.4 Den Anordnungen der Brandsicherheitswache ist zu folgen.

57. Sportstétten fur Fudalspiee mit mehr as 15 000 Besucherplétzen

57.1 Bel der Kontrolle der Besucherinnen und Besucher an den Eingangen der Stadionanlage
ist insbesondere darauf zu achten, dal? keine gefahrlichen Gegenstdnde mitgenommen werden.
Unter Alkohol- oder Drogeneinfluf3 stehende Personen sind zuriickzuweisen.

57.2 Fur den Gefahrenfdl sind vorbereitete Texte, auch in der jewelligen Landessprache der
tellnehmenden Mannschaften, fir Lautsprecherdurchsagen und fr die Anzeigetafe
vorzuhdten.

57.3 Ein schndler Abtrangport von Verletzten durch Bereitstellung von Sanitétsfahrzeugen
mul3 Schergestdlt sain.



57.4 Auf den Héchen, die von Besucherinnen und Besuchern betreten werden, dirfen keine
demontierbaren Gegensténde vorhanden sein, die zum Werfen oder Schlagen verwendet
werden konnen.

58. Verantwortlichkeit und Aufgabe bestimmter Personen

58.1 Bel Versammlungsstéiten mit Vollblihnen ist der zusténdigen Bauaufsichtsbentrde die
bzw. der fUr den technischen Bihnenbetrieb verantwortliche Leterin bzw. Leter zu
benennen.

58.2 Wéhrend des Betriebes von Versammlungsstétten mul3 der Betreiber bzw. die
Betreiberin oder die bzw. der Beauftragte st@ndig anwesend sein; er oder seist fir die
Einhaltung der Betriebsvorschriften verantwortlich.

58.3 Beal Sportstétten fur Furdalspiele mit mehr as 15 000 Besucherpldizen sind folgende
Mal3nahmen zu treffert

58.3.1 Bal Verangatungen mul3 ein geeignetes Ordnungspersona (Ordnungsdienst) in
ausreichender Zahl im Sportstadion und in seiner unmittelbaren Umgebung anwesend sain.
Die Zahl der Ordnungskréfte it von den Bauaufs chtsoehdrden im Einvernehmen mit den
Ubrigen fur die Sicherheit und Ordnung zusténdigen Behdrden festzulegen.

58.3.2 Im Einvernehmen mit den fir Sicherheit und Ordnung zustdndigen Behdrden sind eine
Stadionordnung, eine Brandschutzordnung und Einsatzplane fir den Ordnungsdienst - auch
fur den Gefahrenfdl - aufzusdlen.

59. Belehrung der Mitwirkenden, Betriebsangehdrigen und des Ordnungsdienstes

59.1 Die Mitwirkenden und Betriebsangehdrigen snd bel Beginn des Arbetsverhdtnisses
und danach jéhrlich mindestens einmd, insbesondere zu belehren Uber

a. ) dieBedienung der Feuermeldeeinrichtung und der Sicherheitsbel euchtung,
b. ) dasVerhalten bei Brand oder im Gefahrenfalle,
c. ) dieBetriebsvorschriften,

d. ) dieeinschlagigen arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften und Unfallverhitungsvorschritten.

59.2 Nicht gandig Mitwirkende sind bel ihrer ersten Anwesenheit in der Versammlungsstéite
Uber das Verhdten bei Brand oder im Gefahrenfal zu belehren.

59.3 Das Betriebspersond und der Ordnungsdienst von Sportstétten fir Ful3oa lspiele mit
mehr as 15 000 Besucherplétizen ist mindestens einma jahrlich Gber die Stadionordnung, die
Brandschutzordnung; und die Einsatzplane fur den Ordnungsdienst zu belehren. Den
zugtandigen Polize- und Brandschutzbehtrden ist Gelegenheit zu geben, daran teilzunehmen.

60. Plan fir Stz und Stehplétze

Eine Ausfertigung des fur die jewellige Nutzung genehmigten Planes it in der Nahe des
Haupteinganges eines jeden Versammlungsraumes gut sichtbar anzubringen. Die hierin



festgelegte Ordnung darf nicht gedndert, in dem Plan nicht vorgesehene Plédtze dirfen nicht
geschaffen werden

Teil VII
Zusétzliche Bauvor lagen, Prifungen

61. Zusitzliche Bauvortagen
61.1 Die Bauvorlagen miissen Angaben enthdten Uber

a. ) Artder Nutzung,
b. ) Zahl der Besucherinnen und Besucher,

c. )dieeforderlichen Rettungswege und ihre Abmessungen mit rechnerischem Nachweis.

61.2 Im Lageplan miissen die Anordnung und der Verlauf der Rettungswege im Freien und
die Einsatzfl&chen flr die Feuerwehr dargestdIt sain.

61.3 In den Bauzeichnungen sind die R&ume besonders zu kennzeichnen, fir die eine
Ausnahme vorn Rauchverbot (Nr. 52) beantragt wird.

61.4 Die Anordnung der Sitz und Stehpléize snd in einem Plan fir Sitz und Stehpléizeim
Mal3stab von mindestens 1:100 darzustellen. Sind verschiedene Platzanordnungen
vorgesehen, 0 it fir jede ein besonderer Plan vorzulegen. In diesem Plan sind auch die
vorgesehenen Pléze fur Rollstiihle darzustellen.

61.5 s die Versammlungsstétte fr verschiedene Verangtatungsarten bestimmt, so ist fir
jede Nutzung en Plan im Mal3stab von mindestens 1:100 vorzulegen. In diesem Plan sind
auch die Buhnen oder Szenenfléchen (Tell 1V) oder die Spidflichen (Tell V) sowie die
Anordnung der Sitz und Stehplédtze und der Rettungsvege darzugtellen.

61.6 Uber Anlagen furr Beheizung, Liftung und Wasserversorgung, tber Feuerldschr,
Feuermelde- und Alarmeinrichtungen sowie Uber dektrische und andere
Sicherheitsainrichtungen kénnen besondere Pléne und Beschreibungen gefordert werden.

62. Prifungen

62.1 Diein der folgenden Tabelle genannten Anlagen und Einrichtungen sind vor der ersten
I nbetriebnahme, wiederkehrend in den angegebenen Fristen und nach wesentlichen
Anderungen von anerkannten Sachversténdigen oder Fachfirmen auf Grund eines
Wartungsvertrages auf ihre Wirksamkeit und Betriebss cherheit zu priifen.

N Prifung bei .
. . Prufer vor der ) . Frist
Priifgegenstande Nrn. Inbetriebnahme Wiederholungsprifungen Jahre
durch
Feuerl 6scheinrichtung 18,40,43 anerkannte anerkannte <3

Sachverstandige Sachverstéandige oder

Brandmeldeanl 40 <3
randmerdeantagen Fachfirma auf Grund eines
Alarmanlagen 18,40 Wartungsvertrages <3
Rauchabzugseinrichtungen 15 <3
Blitzschutzanlagen 6 <3

L tftungsanlagen 33 <3



elektrische Anlagen einschliefilich

Sicherheitsbel euchtung 5 <5, (3
Schutzvorhang 36 <1
sel bsttétige Feuerléschanlagen 18,40, 43 <1
Feuerldschgeréte 4112 32,40, <2
automatische Tiren 14,28, 35 <1

62.2 Vor der ersten Inbetriebnahrrie it der Bauaufsichtsbehdrde ein Bericht Uber die Prifung
vorzulegen.

62.3 Die Betreiberin bzw. der Betreiber oder die bzw. der Beauftragte hat

a. ) dienach Nr. 63.1 vorgeschriebenen Priifungen auf seine Kosten zu veranlassen;

b. ) dieerforderlichen Unterlagen fur die Prifungen bereitzuhalten;

c. ) dieerforderlichen Vorrichtungen und fachlich geeigneten Arbeitskréfte bereitzustellen;
d. ) diebei den Prifungen festgestellten Méngel unverzuglich beseitigen zu lassen;

e. ) dieBeseitigung der Mangel den anerkannten Sachverstandigen mitzuteilen. Werden Mangel nicht
unverziiglich beseitigt, haben die Sachverstandigen oder die Fachfirmen dies der Bauaufsichtsbehdrde
mitzuteilen, welche die erforderlichen Mal3nahmen zu treffen hat;

f. ) dieBerichte tber die wiederkehrenden Prufungen aufzubewahren und der Bauaufsichtsbehdrde auf
Verlagen vorzulegen,

g. ) dasBestehen von Wartungsvertragen mit Fachfirmen auf Verlangen der Bauaufsichtsbehdrde
nachzuweisen.

62.4 Sachversténdige im Sinne der Tabelle zu Nr. 62.1 sind die nach der BauSVO
anerkannten Sachversténdigen.

62.5 Die Bauaufs chtsbehdrde hat unter Beachtung der Fristen, die flr die Brandschau gelten,
Versammlungsstéiten in Zetabstdnden von mindestens funf Jahren zu priifen. Dabel it auch
die Einhatung der Betriebsvorschriften zu Gberwachen und festzugtellen, ob die Prifung nach
Nr. 62.1 fristgerecht durchgeftihrt und etwaige Mangd besaitigt worden sind.

Teal VIII
SchluRvor schriften

63. Anwendung der Betriebsvorschriften und Prifungen auf bestehende Versammlungsstéiten

Auf die zum Zatpunkt der Bekanntmachung der Richtlinie bestehenden Versammlungsstéiten
snd die Betriebsvorschriften und Prifungen dieser Richtlinie entsprechend anzuwenden.

64. Ordnungswidrigkeiten

In der Baugenehmigung ist durch Auflagen, gestiitzt auf 8 55 Abs. 1 Satz 1 BauO LSA zu
fordern, dal3

a. ) entsprechend dem Verbot der Nr. 49.1 auf Rettungswegen oder auf Aufstell- und Bewegungsflachen
fr die Feuerwehr Kraftfahrzeuge oder sonstige Gegensténde nicht abgestellt oder gelagert werden,



) entsprechend dem Gebot der Nr. 49.2 Rettungswege wéahrend des Betriebes freigehalten und bei
Dunkelheit bel euchtet werden,

) entsprechend dem V erbot der Nr. 49.3 Turen nicht verschlossen oder festgestellt werden,

) entsprechend dem Verbot der Nr. 50.1 Satz 1 sowie Nrn. 50.3 und 50.4 Dekorationen und
Ausstattungen auf der Hauptbihne, den Biihnenerweiterungen und der V orbiihne nicht aufbewahrt
werden,

) entsprechend den Geboten der Nrn. 51.2 und 51.3 anderes al's das dort genannte Material nicht
verwendet wird,

) entsprechend den Geboten der Nr. 51.4 anderes a's nicht mindestens schwerentflammbares Material
nicht verwendet wird,

) entsprechend den Verboten der Nrn. 52.1, 52.2 und 52.6 nicht geraucht, kein offenes Feuer sowie
Feuerwerk verwendet wird oder brennbare Flissigkeiten nicht gelagert oder aufbewahrt werden,

) entsprechend dem Verbot der Nr. 53.5 keine Anderungen der gepriiften Laseranlage durchgefiihrt
werden,

) entsprechend den Geboten der Nrn. 54.1 und 54.2 der Betrieb von Bihnen- oder Szenenfléchen nicht
zuléssig ist, wenn diein diesen Vorschriften genannten Personen nicht anwesend sind,

) entsprechend dem Gebot der Nr. 56.4 den Anordnungen der Brandsicherheitswache Folge zu leisten
ist,

) entsprechend dem Gebot der Nr. 58.2 wahrend des Betriebes die genannte Person standig anwesend
ist,

) entsprechend dem Verbot der Nr. 60 die in dem Plan festgel egte Ordnung nicht geéndert oder in dem
Plan nicht vorgesehene Plétze nicht geschaffen werden,

. ) entsprechend den Geboten der Nr. 62 die vorgeschriebenen oder angeordneten Prifungen vollstandig
und rechtzeitig durchgefiihrt und die festgestellten Méangel beseitigt werden.

Dabe is darauf hinzuweisen, dal3 ein Vergol? gegen diese Auflagen eine Ordnungswidrigkeit
darstellt und mit einem Buf3geld geshndet werden kann (8 85 Abs. 1 Nr. 2 BauO LSA)

Anlage 1
zur VIattR

Bild 1 Bild 2 Bild 3

Gebotszeichen fur Parkplatz Richtungspfel

Rallstuhlbenutzer nur in Verbindung

nach DIN 30600 Blatt 496 mit Bild 1 oder 2

Farben der Schilder blau DIN 4844 Tell 2

Kontrastfarbe Symbole weil3

Randmal3e nach DIN 825 Teil 1
Anwendungsbeispide



Kennzeichnung von Tiren fur Rollstuhlbenutzer
Pk.-Stdlplatz fir

Rollstuhlbenutzer

Richtungsangabe zu Pkw- Stellplédizen fiir Rollstuhlbenutzer

SchildgréReinmm  Rand inmm

axhb fUr Sichtweite bis
DIN825Tell) 9

148 x 148 25 15m

250 x 250 3 25m

500 x 500 5 3Bm

Farben der Schilder griin DIN 4844 Tell 2

Kontrastfarbe Symbole weil3
Anlage 2

Randmalie nach DIN 825 Tell 1 zur VStétR
Richtungsangabe rechts fr Rettungsweg
AUSGANG
Richtungsangabe links fir Rettungsweg
Schildgroiie
inmmaxb Ausfiihrung fur Sichtweite bis
(DIN 825 Teil 1)
105x210 hinterleuchtet

15m
148 x 297 beleuchtet
210x 420 hinterleuchtet

25m
250 x 500 beleuchtet
297 x 594 hinterleuchtet

3HBm
420 x 841 beleuchtet

Anlage 3
zur VSéttR

Bild 1

Lagern von Gegengtdnden auf Rettungswegen im Freien verboten

Farbe des Schildes und Rand weil3 Kontrastfarbe fiir Symbol schwarz Verbotszeichen fir rot
DIN 4844 Tell 2

Bild 2



Abgdlen von Kraftfahrzeugen auf Rettungswegen im Freien verboten (nech SVO)
Farbe des Schildes blau DIN 4844 Teil 2 Rand weil3 Verbotszeichen rot DIN 4844 Teil 2

Schildgréfzein mm Rand

axb - fur Sichtweite bis
(DIN85Talz) dinmm
160 3 15m
250 3 25m
400 4 35m
Anlage 4
zur VSattR
Bild 1
Rauchen verboten

Farbe des Schildes und Rand weil3
Kontrastfarbe fir Symbol schwarz
Verbotszeichen rot DIN 4844 Teil 2

Bild 2

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten
Farbe des Schildes und Rand weil3
Kontrastfarbe fir Symbol schwarz
Verbotszeichen fir rot DIN 4844 Tell 2

Schildgréfein mm Rand

?SIE 2576l 2 dinmm fur Sichtweite bis
160 3 15m
250 3 25m

400 4 35m



